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§ 24l GTelG 2012 Überprüfung der
Identität von natürlichen Personen
im grenzüberschreitenden Kontext

 GTelG 2012 - Gesundheitstelematikgesetz 2012

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 31.12.2025

1. (1)Im Falle Österreichs als Herkunftsmitgliedstaat hat der für das Gesundheitswesen zuständige Bundesminister

oder die zuständige Bundesministerin eine E-ID taugliche Anwendung gemäß den §§ 4 ff E-GovG bereitzustellen,

die es natürlichen Personen ermöglicht, sich auf Basis der Verwendung der Funktion E-ID im jeweiligen

Behandlungsmitgliedstaat zu identifizieren. Nach erfolgter eindeutiger Identifikation der natürlichen Person unter

Verwendung der Funktion E-ID hat der für das Gesundheitswesen zuständige Bundesminister oder die zuständige

Bundesministerin ein eindeutiges Identifizierungsmerkmal zu erstellen und so anzuzeigen, dass der behandelnde

Gesundheitsdiensteanbieter eine Überprüfung dieser Daten vornehmen kann. § 18 Abs. 4a Z 2 bleibt hiervon

unberührt.

2. (2)Zum Zwecke der Überprüfung der Identität von natürlichen Personen sowie der eindeutigen Zuordnung von

Dokumenten ist der für das Gesundheitswesen zuständige Bundesminister oder die für das Gesundheitswesen

zuständige Bundesministerin ermächtigt, das bereichsspezifische Personenkennzeichen Gesundheit (bPK-GH) für

die Zwecke dieses Abschnitts zu verwenden, und auf den Patient/inn/enindex gemäß § 18 zuzugreifen. Zur

Übermittlung personenbezogener Daten an die Nationale Kontaktstelle eines MyHealth@EU-Mitgliedstaats hat

der für das Gesundheitswesen zuständige Bundesminister oder die zuständige Bundesministerin das bPK-GH

durch eine als „MyHealth@EU-ID“ zu bezeichnende, kryptographische Ableitung zu ersetzen. Eine Zuordnung der

MyHealth@EU-ID zu einem bPK-GH darf ausschließlich für die Zwecke dieses Abschnitts erfolgen. Die bPK-GH

darf nicht an die Nationale Kontaktstelle eines anderen MyHealth@EU-Mitgliedstaats übermittelt werden,

sondern lediglich die MyHealth@EU-ID.

3. (3)Natürliche Personen anderer MyHealth@EU-Mitgliedstaaten sind von österreichischen

Gesundheitsdiensteanbietern mittels der vom jeweiligen Herkunftsmitgliedstaat vorgegebenen

Identifikationsmittel eindeutig zu identifizieren. Zu diesem Zweck dürfen Gesundheitsdiensteanbieter

insbesondere die folgenden Daten der natürlichen Personen verarbeiten:

1. 1.Angaben zur Person (akademische Titel, Vor- und Nachname(n), Geburtsdatum, Geschlecht)

2. 2.Angaben zum Wohnort (Wohnsitzstaat, Adresse)

3. 3.Angaben zum Identitätsnachweis (Reisepass- und Personalausweis-Nummern,

Sozialversicherungsnummer, sonstige numerische oder alphanumerische Identifikatoren)
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